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Erhebung der öffentlichen Abwasserentsorgung 2024 
Klärschlamm aus biologischer Abwasserbehandlung

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Erhebung über Klärschlamm ist Teil der Erhebung über die  öffentliche 
Abwasserentsorgungundwirdjährlich,beginnendmitdemBerichtsjahr 2021,
durchge führt. Sie dient dem regelmäßigen  Überblick über die Klär schlamm-
behandlung, die Verwertung und den Verbleib des  Klärschlamms.  Diese 
Erhebung umfasst die Mengen daten über Verwertung und  Verbleib des Klär-
schlamms.Ineinem TeilderBundesländerwirddieErhebungausschließ
lich alsPrimärerhebungbeiAnstaltenundKörperschaftensowieUnternehmen
und anderen  Einrichtungen, die Anlagen der öffentlichen Abwasserent sorgung 
betreiben,sowiebeiAbwasserbehandlungsanlagenmiteiner genehmigten
Ausbaugrößevonmehrals50 Einwohnerwertendurchgeführt.Indenübrigen
Ländern werden die Angaben mittels einer Sekundär erhebung oder einer 
KombinationausPrimärundSekundärerhebungdurchgeführt.Beieiner
Sekundärerhebung stammen die Daten aus anderen Quellen, wie z . B. Verwal-
tungsdaten.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Umweltstatistikgesetz (U Stat G) in Verbindung mit dem 
B Stat G.

Erhoben werden die Angaben zu § 7 Absatz 2 Nummer 2 U  Stat  G.

DieAuskunftspflichtergibtsichaus§14Absatz1Satz1UStatGinVerbin
dungmit§15BStatG.Nach§14Absatz2Nummer5BuchstabeaUStatGsind
die Inhaberinnen oder Inhaber oder die Leitungen der genannten Anla gen 
auskunftspflichtig.

Nach§11aAbsatz2BStatGsindalleUnternehmenundBetriebeverpflichtet,
ihre  Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu über-
mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestell-
ten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich 
befristete Ausnahme von der Online- Meldung vereinbart werden. Dies ist auf 
formlosenAntragmöglich.DiePflicht,dieerforderlichenAuskünftezuerteilen,
bleibt jedoch weiterhin bestehen. 

Nach § 11a Absatz 1 B Stat G sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen 
 Ver waltung  wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren 
nutzen,verpflichtet,dieseauchfürdieÜbermittlungvonDatenandiestatis
tischen Ämter zu  verwenden.  Soweit diese Stellen keine standardisierten 
 Ver fahren für den Datenaustausch  einsetzen, sind elektronische Verfahren 
nachAbsprachemitdenstatistischenÄmternzuverwenden.

ErteilenAuskunftspflichtigekeine,keinevollständige,keinerichtigeodernicht
rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangs-
geld nach den  Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten 
 werden. 

Nach § 23 B Stat  G handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer
࢛  vorsätzlichoderfahrlässigentgegen§15Absatz1Satz2,Absatz2und5Satz 1
B Stat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht 
wahrheits gemäß erteilt, 

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung 
finden Sieunter  https://www.gesetzeiminternet.de/. 

2 DieRechtsaktederEUinderjeweilsgeltendenFassungundindeutscherSprache
findenSieaufderInternetseitedesAmtesfürVeröffentlichungenderEuropäischen
Union unter  https://eurlex.europa.eu/.
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࢛  entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen 
Form erteilt oder 

࢛  entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht 
nutzt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet  werden. 

Nach§15Absatz7BStatGhabenWiderspruchundAnfechtungsklagegegendie
 Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

KontaktdatenderfürRückfragenzurVerfügungstehendenPersonsind
 freiwillig und im Fragebogen besonders gekennzeichnet. 

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter  

 https://www.statistikportal.de/de/statistischeaemter.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich  geheim 
gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen 
Einzelangaben übermittelt werden.

EinesolcheÜbermittlungvonEinzelangabenistinsbesonderezulässigan:
࢛  öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, 
diemitderDurchführungeinerBundesodereuropäischenStatistikbetraut
sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das 
StatistischeAmtderEuropäischenUnion[Eurostat]),

࢛  Dienstleister,zudeneneinAuftragsverhältnisbesteht(hier:ITZBundalsIT
Dienstleister des Statistischen  Bundesamtes, Rechenzentren der Länder). 
EineListederregelmäßigbeauftragtenITDienstleisterfindenSiehier: 

 https://www.statistikportal.de/de/statistischeaemter.

Nach § 16 Absatz 5 U Stat G übermitteln die statistischen Ämter der Länder dem 
 Statistischen Bundesamt die von ihnen erhobenen Einzelangaben für Zu-
satzaufbereitungen des Bundes und für die Erfüllung von zwischenstaatlichen 
Aufgaben.

Nach § 16 Absatz 2 U Stat G dürfen die statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder die  Ergebnisse der Erhebung veröffentlichen, auch soweit Tabel-
lenfelder nur  einen einzigen Fall ausweisen. Dabei wird der Name der aus-
kunftspflichtigenStellenichtveröffentlicht.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Ein-
richtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert 

sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet wer den 
können (faktisch anonymisierte Einzelangaben),

2. innerhalbspeziellabgesicherterBereichedesStatistischenBundesamtes
und der  statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne 
Name und Anschrift  (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, 
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden.

DiePflichtzurGeheimhaltungbestehtauchfürPersonen,dieEinzelangaben
erhalten.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, Löschung, 
 Statistikregister
Name, Bezeichnung und Anschrift sowie Rufnummern und Adressen für elek-
tronischePostderEinheiten,dieindieErhebungeinbezogensind,sowieName
undRufnummernoderAdressenfürelektronischePostderfürRückfragen
zurVerfügungstehendenAnsprechpersonsindHilfsmerkmale,dielediglich
der technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit 

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
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den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale 
nachAbschlussderÜberprüfungderErhebungsundHilfsmerkmale
auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den 
Erhebungsmerkmalenwerdensolangeverarbeitetundgespeichert,wie
diesfürdieErfüllungdergesetzlichenVerpflichtungenerforderlichist.

Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie die Identnummer und die 
Anlagen nummer werden im Unternehmensregister für statistische Zwecke 
(Statistikregister)gespeichert(§13Absatz1BStatGinVerbindungmit§1
Absatz 1 Statistikregister gesetz). Die Identnummer und die Anlagennum-
mer dürfen  in den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerk-
malen bis zu  30 Jahren aufbewahrt werden. Danach  werden sie gelöscht.

Die verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhe-
bung  einbezogenen Erhebungseinheiten sowie der rationellen Aufberei-
tung und  besteht aus einer frei vergebenen laufenden Nummer. 

Die verwendete Anlagennummer dient der Unterscheidung der in die Erhe-
bung  einbezogenen Anlagen und besteht aus einer frei vergebenen 3-stel-
ligenNummer.Sie enthältkeineAngabenübersachlicheundpersönliche
Verhält nisse.

Der verwendete amtliche Gemeindeschlüssel (A G S) dient der regionalen 
 Zuordnung und der rationellen Aufbereitung der Erhebung. Er besteht aus 
einem 8-stelligen Schlüssel, der sich zusammensetzt aus dem jeweiligen 
 Bundesland, dem Regierungsbezirk, dem Kreis und der Gemeinde.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
DieAuskunftgebenden,derenpersonenbezogeneAngabenverarbeitet
 wer den, können

࢛  eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,
࢛  die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,
࢛  die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie
࢛  die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O
derjeweilssiebetreffendenpersonenbezogenenAngabenbeantragen
oderderVerarbeitungihrerpersonenbezogenenAngabennachArtikel21
DSGVOwidersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen 
 Verantwort lichen geltend gemacht werden.

SolltevondenobengenanntenRechtenGebrauchgemachtwerden,prüft
die zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen 
hierfürerfülltsind.DieantragstellendePersonwirdgegebenenfallsaufge-
fordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen 
werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Bestim mungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauf-
tragte oder den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwort-
lichen statis tischen Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde gerichtet werden (Artikel 77 D S-G V O). Deren Kontaktdaten 
finden Sie unter  

 https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz
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